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(Cyber-)Stalking 
Polizeilicher Opferschutz 
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Polizeiliche Aufgaben

• Informationserhebung 
/-bewertung

• Gefährderansprache
• Ingewahrsamnahme 
• Durchsuchung 

Sicherstellung 
Dokumentation 

• Gefährdungsanalyse
• …

• Anzeigenaufnahme
• Tatort, 

Spurensuche/-
sicherung

• Sicherstellung/Be-
schlagnahme

• Vernehmungen 
• ED-Behandlungen
• Prüfung Haftgrund 
• Fortschreibung 

Gefährdungs-
analyse

• …

• Aufklärung/Beratung
• Handlungsempfehlun

gen
• Sicherheitstechnische 

und 
verhaltensorientierte 
Beratung 

• Hinweis Zivil-
/Familiengericht

• Weiterleitung an 
Fachberatungsstellen

• …

GefahrenabwehrOpferschutz Strafverfolgung 
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Zuständigkeitsbereich des PP Mannheim:

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis

– ca. 1 Mio. Einwohner

– Fläche: 1.315 km²

– 17 Polizeireviere 
Sachbearbeiter*in häusliche Gewalt 
Sachbearbeiter*in Vorbeugung



(Cyber-)

Stalking
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Welche Folgen erleiden die Opfer?

Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich?

Was ist darunter zu verstehen?

Welche Hilfsangebote gibt es?
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•"to stalk" (engl.) --> Jägersprache „jagen, heranpirschen, hetzen,      
steif gehen, stolzieren“

•Die Polizei bezeichnet Stalking als „wiederholtes widerrechtliches 
Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und 
Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher 
und psychischer Gewalt". (ProPK)

• Unter dem Begriff Cyberstalking kann die Verwendung des 
Internets oder anderer elektronischer Mittel zur Belästigung oder 
Einschüchterung einer anderen Person verstanden werden. 

Definition des (Cyber-)Stalking
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Folgende Straftatbestände können erfüllt sein, ….

• Nötigung, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, 
Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verletzung 
des höchstpersönlichen Lebensbereiches, …

• § 238 StGB Nachstellung, Gesetz zur Verbesserung 
des Schutzes gegen Nachstellung“

Phänomenologie des (Cyber-)Stalking
…Delikt mit vielen Gesichtern



Stalking
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(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in 
einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu 
beeinträchtigen, indem er beharrlich

1. die räumliche Nähe dieser Person aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der 

Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person

a) Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder
b) Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen, oder

4. diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit 
oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr 
nahestehenden Person bedroht oder

5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt.

(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, 
einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die 
Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.

(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer 
anderen dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

§ 238 StGB
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2006 Zusammenarbeit mit dem
Zentralinstitut für seelische 

Gesundheit Mannheim
Stalking / Häusliche Gewalt – Fragebogen, 

nahm Einfluss in die Ermittlungsakten 

Inhalt:
• Beziehung Opfer – Täter

• Verlauf / Handlungsweisen
• Sonstige Angaben des Opfers zum Täter

Polizeipräsidium Mannheim

Replikationsstudie  
2018/19 

2000 Fragebögen an 
Mannheimer*innen 

verschickt.
(Erste Studie 2003) 
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• Häufigkeit von Stallking hat nicht abgenommen

• Cyber-Stalking als neue Methode hinzugekommen

• Gesundheitliche Auswirkungen weiterhin erheblich

• Rechtliche Möglichkeiten als nicht ausreichend 
bewertet

Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit MannheimErgebnis 

Replikationsstudie  
2018/19 (N=444)
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Methoden  des 
Stalkings  

Grafiken sind der Studie 2018 von Prof. Dr. Dreßing entnommen 
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• Völlig aufgelöste / verunsicherte 
Betroffene

• Meist langer Leidensweg hinter sich 

• Vorgeschichten sind wichtig

• Mitteilungen ernst nehmen

• Erläutern der Vorgehensweisen der 
Polizei

Erfahrungen mit Betroffenen 
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Opferschutz 
im Umgang mit Betroffenen, bedeutet  

• Hohe Sensibilisierung im Umgang
mit Betroffenen 

• Beratung, Unterstützung und  
Weiterleitung an Beratungsstellen

• Sicherheitstechnische und 
verhaltensorientierte Beratung 

• Unterhaltung einer eigenen Kooperation 
mit allen beteiligten Institutionen 
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• dem Stalker, der Stalkerin sofort und 
unmissverständlich erklären, dass jetzt und in 
Zukunft kein Kontakt mehr gewünscht ist!

• Konsequentes ignorieren weiterer 
Kontaktangebote

• Herstellen von Öffentlichkeit, bei „zufälliger“ 
direkter Konfrontation

Verhaltenstipps für Betroffene 
von (Cyber-)Stalking
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• Telefonterror: alte Tel.-Nr. nicht abmelden, sondern 
damit Stalking-Anrufe aufzeichnen, für übrige Anrufe: 
Geheimnummer

• Verweigern der Annahme von Warenanlieferungen
oder Paketen

• Sorgsamer Umgang mit Unterlagen, auf denen sich 
persönliche Daten befinden (Foto/Film/Kataloge, etc.)

• Blockieren Sie die Person über die 
Datenschutzeinstellungen, welche sie über soziale 
Netzwerke verfolgt, und melden sie es der Plattform

Verhaltenstipps für Betroffene
von (Cyber-)Stalking  
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• Datenschutzeinstellungen verstärken

• Festlegen, dass nur Freunde Zugriff haben
• Private Daten nur per Direktnachricht, nicht in einem 

öffentlichen Post mitteilen
• Verwenden Sie einen geschlechtsneutralen Namen oder ein 

Pseudonym
• Starke Passwörter nutzen
• Deaktivieren Sie die Geolocation-Einstellungen, evtl. auch GPS 

auf dem Smartphone deaktivieren
• …

• PC und Smartphone schützen
• Vermeiden von öffentlichen WLANs. 
• Smartphone nicht unbeaufsichtigt lassen, um zu Verhindern, 

dass Spyware installiert wird
• Abmelden bei Nutzung diverser Konten
• Installieren Sie keine Apps, die Zugriff auf ihre Kontakte wollen. 
• … 

Tipps für Betroffene
von Cyberstalking  
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• Dokumentation aller Vorkommnisse –
auch durch Dritte, beispielsweise Ärzte, 
Arbeitskollegen*innen, Nachbarn

Verhaltenstipps für Betroffene
von (Cyber-)Stalking  

NO STALK App  
Stalking Tagebuch 
https://nostalk.de/

Opfer-Telefon 116 006
Kostenfrei. Anonym.



Thomas

Franz
17

Silvio
Käsler

Thomas
Habermehl  

R-N-K Heidelberg Mannheim
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• Stalker*in ernst nehmen

• Stalker*in nicht provozieren

• Nicht lächerlich machen

• Keine Drohungen aussprechen

• Strafanzeige bei der Polizei 

• KEINE LETZTE AUSSPRACHE !

Verhaltenstipps für Betroffene
von (Cyber-)Stalking  
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Auftreten oft 
• Seriös
• Gelassen
• Unberechenbar
• aggressiv
• Täter gibt sich selbst als Opfer aus
• 85% der Täter*innen, welche Gewalt ausgeübt

haben, drohten dies im Vorfeld an.

Erfahrungen – Täter*innen  

Wer stalkt?
• ehemalige Beziehungspartner

• Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder 
flüchtige Bekannte

• selten ist die stalkende Person den 
Betroffenen völlig unbekannt



20

• Gefahrenabwehr 
Polizeirechtliche Maßnahmen, Platzverweis, 

Wohnungsverweis, Gefährderansprache etc. 

• Durchführung strafprozessualer Maßnahmen, wie 

zum Beispiel Vernehmung, ED-Behandlung, 

Spurensuche/-sicherung

• Beratungsangebote 

Täter*innen  
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• Intervention vor Eskalation

• Rechtzeitiges Einwirken auf den Täter, die Täterin,
wenn möglich eine Gefährderansprache innerhalb
von 24 Stunden, bei akuter Bedrohungslage
sofort.

• Dynamik der Fallentwicklung, bedeutet 
fortlaufende Aktualisierungen und ggfs. 
Neubewertungen

Polizeiliche Gefährdungsanalyse, -prognose  
und Gefährderansprache
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Highrisk-Management ODARA PLUS  

Ontario Domestic Aussault Risk Assessment  

Anwendungsbereich
Physische Gewalt oder Todesdrohung mit Waffe in 
Hand eines Mannes gegenüber seiner (Ex-) Partnerin 
oder deren Kinder 

Aufbau
Dreizehn dichotome Items (0/1), die Informationen zur 
Vorgeschichte von häuslicher und nicht häuslicher 
Gewalt umfassen

Ergebnis 
Schätzt das Risiko erneuter häuslicher Gewalt ein
Das Ergebnis wird in Form von Risikokategorien (1-7) 
dargestellt, für die Normwerte für Rückfallraten 
vorliegen.  



Opfermerkblatt - Gewaltschutzgesetz

Familiengericht 
(Rechtsantragstelle)

Amtsgericht 
(Rechtsantragstelle)



Psychosoziale Prozessbegleitung 



Klinisch-Forensische Ambulanz
Rechtsmedizin Heidelberg

Kontakt: 
Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin 
Voßstraße 2, Gebäude 343420, 69115 Heidelberg 
Terminabsprache 7/24h  

+49 152 54648393



Klinisch-Forensische Ambulanz
Rechtsmedizin Heidelberg 



Spezialambulanz für 
Stalking-Opfer

Zentralinstitut für  
seelische Gesundheit, Mannheim



Stop Stalking Süd
lenz@bezirksverein-mannheim.de

Hilfsangebot 
für Menschen 

die stalken
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Informationsmaterialien

Hörgeschädigte oder 
Schwerhörige können über 

die Website kostenfrei einen 
Dolmetscherdienst in 

Anspruch nehmen. 

www.polizei-beratung.de
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Informationsmaterialien

Nothilfe -Fax 
110



Hilfsangebot

06221 - 7392116
01514 - 0707233



Bundesrat sieht Nachbesserungsbedarf 
Stellungnahme am 07. Mai 2021: 

Derzeit zu hohe Anforderungen für eine Strafverfolgung –
künftig niedrigere Anforderungen im Sinne des Opferschutzes

• Die Beeinträchtigung der Lebensgestaltung von „schwerwiegend“ 
zu „nicht unerheblich“ 

• Die Beharrlichkeit bestimmter Tathandlungen zu „wiederholten 
Tathandlungen“  

• Erweiterung der Regelbeispiele: besonders schwerer Fall liegt auch 
dann vor, wenn Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen 
bestimmter Taten nach dem Gewaltschutzgesetz rechtskräftig 
verurteilt worden sind oder bei der Tat gleichzeitig gegen eine 
Gewaltschutzanordnung verstoßen. 



Bundesrat sieht Nachbesserungsbedarf 
Stellungnahme am 07. Mai 2021: 

• Cyberstalking - aus Gründen der Bestimmtheit und der 
Rechtssicherheit werden weitere entsprechende Handlungen 
ausdrücklich gesetzlich erfasst (Unbefugter Zugriff auf E-Mail und 
Social-Media Konten sowie Bewegungsdaten der Opfer) 
(Diffamierung, Einschüchterung, Vortäuschen falscher Identitäten)

• Außerdem bittet die Länderkammer um Prüfung, ob Konstellationen, 
in denen Täter die Opfer mit Abhörgeräten, GPS-Trackern oder 
Drohnen ausspähen, ebenfalls vom Straftatbestand der 
Nachstellung erfasst werden können.

• In § 238 Absatz 2 StGB sollen enthaltene Qualifikationsvorschriften
unter Beibehaltung der erhöhten Strafandrohung in eine Regelung 
besonders schwerer Fälle umgewandelt und erweitert werden.



• https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/stalking/

• ProPK Stalking Merkblatt

• Interventionsstellen / Opferhilfeeinrichtung / Frauenhäuser / Männerberatungsstellen 

… www.ODABS.org

• www.polizei-beratung.de, www.weisser-ring.de, www.stalkingforschung.de, 

www.bmj.bund.de, …

• Drucke, „Opferschutz“ Tipps und Hinweise ihrer Polizei

• Hilfetelefon 08000 166016, www.hilfetelefon.de

• Nothilfe – SMS 01522 1807110 

• NOSTALK-App, 

• Opfer-Telefon 116006 des Weissen Rings 7 Tage die Woche von 7 bis 22 Uhr

• Stopp Stalking Süd, Bezirksverein für Soziale Rechtspflege Mannheim, 

lenk@bezirksverein-mannheim.de
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Tanja Kramper
Polizeipräsidium Mannheim

Kriminalprävention 
Opferschutzkoordinatorin

68161 Mannheim, L 6,12
Tel.: 0621 / 174-1240

tanja.kramper@polizei.bwl.de

Tanja Kramper
Geschäftsführerin

Kommunale 
Kriminalprävention
Rhein-Neckar e.V.

Tel.: 0621/174-1240
info@praevention-rhein-neckar.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


